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PGH —> Produktionsgenossenschaf
ten

Planauflage (staatliche): auf der 
Grundlage des von der Volkskammer 
der DDR beschlossenen Volkswirt
schaftsplans verbindlich erteilte staat
liche -> Plankennziffern. Die P. 
werden nach dem Prinzip des demo
kratischen Zentralismus durch den 
Ministerrat an die zentralen Staats
organe und an die Räte der Bezirke 
übergeben. Danach erteilen die 
jeweils übergeordneten Organe den 
nachgeordneten wirtschaftsleitenden 
Organen, Kombinaten, Betrieben 
und Einrichtungen die P. Sie sind 
Grundlage ihrer Pläne und aller Ent
scheidungen zur Plandurchführung. 
Die P. dienen der Lösung der vom 
VIII. Parteitag der SED gestellten 
Hauptaufgabe und helfen, die pro
portionale Entwicklung der Volks
wirtschaft unter Berücksichtigung 
ihrer Wachstumsfaktoren und in 
Übereinstimmung mit den Erforder
nissen der -> sozialistischen ökono
mischen Integration mit der TldSSR 
und den anderen Mitgliedsländern 
des RGW zu sichern. Die erteilten
P. sind die Grundlage für die Fest
stellung der Ergebnisse der Arbeit, 
für die Abrechnung des Volkswirt
schaftsplanes. Ihre Erfüllung dient 
als Maßstab für die materielle und 
moralische Anerkennung der Leistun
gen der Werktätigen. -> Planung

Plandisziplin Staatsdisziplin

Plankennziffern (staatliche): zusam
menfassender Begriff der für die 
Fünf jahrplanung und die Jahresvolks
wirtschaftsplanung verwendeten 
Kennziffern mit staatlich verbind
lichem Charakter. Die P. drücken 
ökonomische bzw. technisch-ökono
mische Größen oder Prozesse haupt
sächlich in Mengen-, Wert- oder Zeit
einheiten aus und dienen der Er
höhung der Effektivität, der Siche
rung der proportionalen Entwicklung 
der Volkswirtschaft zur Lösung der

vom VIII. Parteitag der SED gestell
ten Hauptaufgabe. Sie betreffen Auf
gaben für Produktion und Leistun
gen, Wissenschaft und Technik, 
Grundfonds und Investitionen, Ex
port und Import, materiell-technische 
Versorgung und Materialökonomie, 
Arbeitsproduktivität, Arbeitskräfte, 
Löhne, Bildungswesen, Gewinn
erwirtschaftung und -abführung sowie 
materielle Stimulierung. P. sind z. B. : 
industrielle Warenproduktion (wert
mäßig) zu Industrieabgabepreisen, 
Gesamterzeugung bzw. Warenpro
duktion wichtiger Erzeugnisse in 
Menge bzw. in Menge und Wert je 
Erzeugnis, Bereitstellung von Fertig
erzeugnissen für die Bevölkerung 
insgesamt zu Industrieabgabepreisen, 
Steigerung der Arbeitsproduktivität, 
Anzahl der Arbeiter und Angestell
ten, Lohnfonds, Aufnahme von 
Schulabgängern in die Berufsaus
bildung ohne und mit Abitur, Zu
führung von Hoch- und Fachschul
absolventen aus dem Direktstudium, 
Nettogewinn, Nettogewinnabführung 
an den Staat, Prämienfonds, Export
rentabilität. Zu den P. gehören auch 
Normative der -> wirtschaftlichen 
Rechnungsführung. Die P. werden 
vom übergeordneten Organ als staat
liche Aufgaben zur Ausarbeitung der 
Planentwürfe und im Ergebnis 
der Beschlußfassung des Volkswirt
schaftsplans durch die Volkskammer 
der DDR als staatliche -> Planauf
lagen vom Ministerrat den zentralen 
Staatsorganen und den Räten der 
Bezirke und von den jeweils über
geordneten Organen den wirtschafts
leitenden Organen, Kombinaten, Be
trieben und Einrichtungen übergeben. 
Die P. dienen als Aufgabenstellung 
und als Leistungsmaßstab für die 
Kombinate, Betriebe und Einrichtun
gen aller Bereiche und Zweige der 
Volkswirtschaft der DDR. Ein Teil 
der P. ist für alle Bereiche der Volks
wirtschaft verbindlich anzuwenden, 
ein Teil sind bereichsspezifisch und 
nur für den bestimmten Bereich ver
bindlich. Die zentralen Staatsorgane
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